
Angelverein „Petri Heil“ 1909 e.V. Ludwigshafen Info für alle aktive Angler 

   
Betreff: Die Fischeiern der Großen Blies sowie die Vereinsforellenfischen. 

Der Av PetriHeil muss um sein Vereinsgewässer zu schützen ein Verbot für das Mitbringen von 
köderfischen aller Art aussprechen,da bei Kontrollen an der Blies Grundeln und geschützte 
Fischarten als Köder benutzt wurden. 

Sportfreunde welche mit fremde Fischarten z.B Grundeln oder sonstige geschützte Fische – Krebse 
oder Muschelarten an der Blies angetroffen werden, müssen mit Abmahnung oder mit 
Vereinsausschluss rechnen. 

Köderfische sind nur vom eigenen Vereinsgewässer erlaubt ! 

Rotaugen, Rotfedern, Brassen, Barsche sowie Sonnenbarsche 

Fangverbot: Störe, Karauschen  

Fischerei Blies: Richtlinien für Hegefischen sind einzuhalten, bei Nichteinhaltung wird eine  
Disqualifikation ausgesprochen. 

Zu Den Hegefischen Bei Hegefischen werden die Startplätze vom Jahr zu Jahr übernommen, damit 
jeder Angler die Möglichkeit seinen Angelplatz herzurichten. Anführen vor allen Hegefischen ist 
nur erlaubt wenn es bekannt gegeben wurde, in der Gruppe Hegefischen. 

Laut Vorstandsbeschluss müssen Angler bei Nichteinhaltung der Gewässerordnung oder den 
gesetzlichen Bestimmungen mit Einzug der Angelerlaubnis oder mit Vereinsausschluss rechnen. 

Bitte vor dem Angeln ein Blick in den Schaukasten nicht vergessen, um sich evtl. Über 
Gewässersperrung oder für separate Arbeitseinsätze zu informieren.  

Der Vorstand  



Angelverein „Petri Heil“ 1909 e.V. Ludwigshafen 

Richlinien für Hegefischen 
An alle Teillnehmer 

für unsere Hegefischen gelten folgende Bestimmungen  

1. Es darf nur mit maximal 2 Angeln gefischt werden. 
2. In der Wertung kommen alle maßigen Fische (Schonzeit beachten) 
3. Die Fische sind zu hältern. Setzkescher Länge 350cm Ø50cm.
4. Die Unter massigen Fische sind schonend vom Haken zu lösen und unverzüglich 

zurückzusetzen. 
5. Alle nicht zurückgesetzten Fische sind in die eigene Fangliste einzutragen. Jeder Angler ist 

für seinen Fang selbst verantwortlich. 
6. Die gesetzlichen und tierschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Gewässerordnung sind 

einzuhalten.
7. Zum Anfüttern sind maximal 1 Liter Nassfutter erlaubt.
8. Wurmerde oder ähnliche Futterarten sind verboten !
9. Karpfsäcke sind verboten !
10. Eine Abharkmatte sowie ein Wundspray ist Pflicht!
11. Das wiegen der Fische ist zu protokollieren.
12. Gefangen Fische sind schnellstmöglich zurückzusetzen
13. Die Fangliste ist auszufüllen.

Achtung 
Bei nicht einhalten dieser Bestimmung droht Disqualifikation!

Bei Nichteinhaltung Der Gewässerordnung und denn Gesätzlichen Schonzeiten droht 
Disqualifikation ! 

Geschütze Fischarten der Großen Blies 
Aland

Biterling
Elritze 
Finte 

Karausche
Moderlieschen

Schlammpeitzger
Schneider

Stör
Dreistachliger Stichling 

Alle Muschelarten großoder klein
Alle Krebsarten 

Gründing 
Bachschmerle


